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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Luftverkehr-
steuergesetzes

A. Problem und Ziel

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD fir die 21. Legislaturperiode ist als
Malnahme zur steuerlichen Entlastung von Luftverkehrsunternehmen unter Finanzie-
rungsvorbehalt vereinbart, die zum 1. Mai 2024 erfolgte Erhéhung der gesetzlichen Steu-
ersatze des Luftverkehrsteuergesetzes zuriicknehmen zu wollen. Die Spitzen der Koaliti-
onsfraktionen der 21. Legislaturperiode haben sich am 13. November 2025 darauf ver-
standigt, die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umsetzen zu wollen. Diese wird
umgesetzt, durch die Absenkung der gesetzlichen Steuersatze des Luftverkehrsteuerge-
setzes zum 1. Juli 2026 auf das Niveau der gesetzlichen Luftverkehrsteuersatze vor dem
1. Mai 2024.

B. Losung

Die derzeit geltenden gesetzlichen Steuersatze in § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuer-
gesetzes werden zum 1. Juli 2026 auf das Niveau der gesetzlichen Luftverkehrsteuer-
satze vor dem 1. Mai 2024 gesenkt. Die hierdurch entstehenden Steuermindereinnahmen
im Einzelplan 60 werden ab 2027 durch Einsparungen im Einzelplan 12 (Bundesministeri-
um flr Verkehr) vollstandig erwirtschaftet.

C. Alternativen

Die derzeit geltenden gesetzlichen Steuersatze in § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuer-
gesetzes werden nicht gesenkt. Hierdurch werden die unter anderem unter D aufgefihr-
ten Steuermindereinnahmen im Einzelplan 60 vermieden.
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2.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

(Steuermehr- und -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)

volle Jahreswirkung™

Gebietskorperschaft

2026 2027 2028 2029 2030
Insgesamt -185 - 340 - 345 - 350 - 355
Bund -185 - 340 - 345 - 350 - 355
Lander - - - - -
Gemeinden - - - - -

Kassenjahr

2026 2027 2028 2029 2030
Insgesamt -170 - 330 - 345 - 350 - 355
Bund -170 - 330 - 345 - 350 - 355
Lander - - - - -
Gemeinden - - - - -

R Wirkung im Veranlagungsjahr

Die durch diesen Gesetzentwurf im Einzelplan 60 entstehenden Steuermindereinnahmen
werden im Haushaltsjahr 2026 im Rahmen des Haushaltsvollzugs im allgemeinen Haus-
halt erwirtschaftet. Ab 2027 werden die Steuermindereinnahmen im Einzelplan 12 (Bun-
desministerium fir Verkehr) vollstandig erwirtschaftet.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biirger

Fur die Burgerinnen und Blrger entsteht kein Erflllungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Bei den Luftverkehrsunternehmen und bei den steuerlichen Beauftragten entsteht durch
die Anderung des § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuergesetzes allenfalls ein sehr gerin-
ger Umstellungsaufwand infolge der notwendigen Anpassung der Steuersatze in den IT-
Verfahren.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Es entstehen keine Burokratiekosten aus Informationspflichten.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fiur die Zollverwaltung entsteht durch die Anderung der Steuersatze ein sehr geringer
Aufwand infolge der notwendigen Anpassung der Steuersatze im IT-Verfahren fir die
Verwaltung der Luftverkehrsteuer und in &ffentlich zugéanglichen Informationen zur Luft-
verkehrsteuer.
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F. Weitere Kosten

Es entstehen keine sonstigen Kosten fiir die Wirtschaft. Auswirkungen auf die Einzelprei-
se und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu er-

warten.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Luftverkehr-
steuergesetzes

Bundesrepublik Deutschland Berlin, 9. April 2026
Der Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Biirgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Bundesratsprésident,

hiermit tibersende ich gemiB Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes den von
der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Luftverkehrsteuergesetzes

mit Begriindung und Vorblatt.

Der Gesetzentwurf ist besonders eilbediirftig, um ein Inkrafttreten zum 1. Juli 2026
zu ermoglichen. Ein riickwirkendes Inkrafttreten wire aus verfassungsrechtlicher
Sicht zwar unbedenklich, da die Regelung ausschlieBlich begiinstigend ist. Es wiirde
den Gesetzesvollzug jedoch erheblich erschweren, da eine Vielzahl von Steuer-
dnderungsbescheiden verwaltungsaufwindig erlassen werden miissten.

Federfithrend ist das Bundesministerium der Finanzen.

Mit freundlichen Griilen
Friedrich Merz

Fristablauf: 21.05.26
besonders eilbediirftige Vorlage gemal3 Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Luftverkehrsteuer-
gesetzes

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Luftverkehrsteuergesetzes

Das Luftverkehrsteuergesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBI. | S. 1885; 2013 | S. 81),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 107) gean-
dert worden ist, wird wie folgt gedndert:

§ 11 Absatz 1 wird wie folgt geandert:
1. In Nummer 1 wird die Angabe ,15,53 Euro“ durch die Angabe ,13,03 Euro® ersetzt.
2. In Nummer 2 wird die Angabe ,39,34 Euro® durch die Angabe ,33,01 Euro® ersetzt.

3. In Nummer 3 wird die Angabe ,,70,83 Euro® durch die Angabe ,59,43 Euro® ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2026 in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Gesetzentwurf sieht die Absenkung der gesetzlichen Luftverkehrsteuersatze gemaf
§ 11 Absatz 1 Luftverkehrsteuergesetz auf das Niveau der gesetzlichen Luftverkehrsteuer-
satze vor dem 1. Mai 2024 vor. Ziel des Gesetzentwurfes ist es, Luftverkehrsunternehmen
welche gewerblichen Passagierflugverkehr durchfiihren und der Luftverkehrsteuer unterlie-
gen steuerlich zu entlasten. Der Luftverkehrsteuer unterliegt gemar § 1 Absatz 1 des Luft-
verkehrsteuergesetzes ein Rechtsvorgang, der zum Abflug eines Fluggastes von einem
inlandischen Startort mit einem Flugzeug oder Drehflugler durch ein Luftverkehrsunterneh-
men zu einem Zielort berechtigt. Die auf den Passagier umlegbare Luftverkehrsteuer ist
neben den Flughafenentgelten und Geblhren ein Teil der staatlichen Standortkosten in der
Bundesrepublik Deutschland.

Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die gesetzlichen Luftverkehrsteuersatze werden zum 1. Juli 2026 auf das Niveau der vor
dem 1. Mai 2024 geltenden gesetzlichen Luftverkehrsteuersatze gesenkt. Die gesetzlichen
Steuersatze gemal § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuergesetzes werden wie folgt geén-
dert:

- Der Steuersatz gemal’ § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Luftverkehrsteuergesetzes wird von
15,53 Euro auf 13,03 Euro gesenkt.

-Der Steuersatz gemaRl § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Luftverkehrsteuergesetz wird von
39,34 Euro auf 33,01 Euro gesenkt.

- Der Steuersatz gemafy § 11 Absatz 1 Nummer 3 des Luftverkehrsteuergesetz wird von
70,83 Euro auf 59,43 Euro gesenkt.

ll. Exekutiver FuBabdruck

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter oder beauftragte Dritte haben keinen we-
sentlichen Einfluss auf den Inhalt dieses Gesetzes genommen.

IV. Alternativen

Die derzeit geltenden gesetzlichen Steuersatze in § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuerge-
setzes werden nicht gesenkt. Hierdurch werden die unter anderem unter D aufgeflhrten
Steuermindereinnahmen im Einzelplan 60 vermieden.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderung des Luftverkehrsteuergeset-
zes ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative in Verbindung mit Artikel

106 Absatz 1 Nummer 3 des Grundgesetzes (GG), da das Aufkommen der Luftverkehr-
steuer ganz dem Bund zusteht.
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VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen Ver-
tragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VII. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit diesem Gesetzentwurf gehen keine Regelungsvereinfachungen oder Verwaltungsver-
fahrenvereinfachungen einher.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine Nachhaltigkeitsprifung gemaf § 44 Absatz 1 Satz 4 der Gemeinsamen Geschéaftsord-
nung der Bundesministerien ist erfolgt. Der Entwurf steht nicht in Zielkonflikten mit den Leit-
gedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie, welche der Umsetzung der Agenda 2030 fir nachhaltige Entwick-
lung dient.

Wesentliche Auswirkungen auf den gewerblichen Passagierflugverkehr werden mit der
Rickkehr zu den vor dem 1. Mai 2024 geltenden Steuersatzen nicht erwartet, so dass ein
Zielkonflikt mit den Indikatorenbereichen 3.2.a und 3.2.b — Luftbelastung —, 12.1.bb und
12.1.bc — Globale Umweltinanspruchnahme durch den Konsum privater Haushalte — Ener-
gieverbrauch und CO2-Emissionen— sowie 13.1.a — Treibhausgasemissionen nicht gege-
ben ist.
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4. Erfiillungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Fir die Burgerinnen und Birger entsteht kein Erflllungsaufwand. Das Luftverkehrsunter-
nehmen ist gemank § 6 Absatz 1, Satz 1 des Luftverkehrssteuergesetzes Steuerschuldner
der Luftverkehrsteuer.

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Bei den Luftverkehrsunternehmen und bei den steuerlichen Beauftragten entsteht durch die
Anderung des § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuergesetzes allenfalls ein sehr geringer
Umstellungsaufwand infolge der notwendigen Anpassung der Steuersatze in den IT-Ver-
fahren.

4.3. Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Fir die Zollverwaltung entsteht durch die Anderung der Steuersatze ein sehr geringer Auf-
wand infolge der notwendigen Anpassung der Steuersatze im IT-Verfahren fur die Verwal-
tung der Luftverkehrsteuer und in 6ffentlich zuganglichen Informationen zur Luftverkehr-
steuer.

5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlieRlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten o-
der indirekten Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Unter Berticksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannern
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemaf § 2 der
Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

Das Vorhaben hat keine weiteren Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher.

Der Gleichwertigkeits-Check des Gesetzesvorhabens ergab keine Auswirkungen auf die
Lebensverhaltnisse, genauer die Bereiche Wirtschaft, Beschaftigung, Infrastruktur, Da-
seinsvorsorge, demografische Entwicklung sowie kulturelles und soziales Zusammenle-
ben.

Dieses Vorhaben ist nicht flir einen Praxischeck geeignet, da keine weiteren burokrati-
schen Hemmnisse flr die Wirtschaft geschaffen werden.
VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelungen ist nicht vorgesehen. Es handelt sich nicht um ein wesent-
liches und damit evaluierungspflichtiges Regelungsvorhaben.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuergesetzes)

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD fur die 21. Legislaturperiode ist als Maf3-
nahme zur steuerlichen Entlastung von Luftverkehrsunternehmen unter Finanzierungsvor-
behalt vereinbart, die zum 1. Mai 2024 erfolgte Erhéhung der gesetzlichen Steuersatze des
Luftverkehrsteuergesetzes zuriicknehmen zu wollen. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen
der 21. Legislaturperiode haben sich darauf verstandigt, die Vereinbarung aus dem Koaliti-
onsvertrag umsetzen zu wollen. Diese wird umgesetzt, durch die Absenkung der gesetzli-
chen Steuersatze des Luftverkehrsteuergesetzes zum 1. Juli 2026 auf das Niveau der ge-
setzlichen Luftverkehrsteuersatze vor dem 1. Mai 2024. Durch die Gesetzesanderung wer-
den die gesetzlichen Steuersatze gemal § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuergesetzes wie
folgt geandert:

- Der Steuersatz gemaf § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Luftverkehrsteuergesetzes wird von
15,53 Euro auf 13,03 Euro gesenkt.

-Der Steuersatz gemal § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Luftverkehrsteuergesetz wird von
39,34 Euro auf 33,01 Euro gesenkt.

- Der Steuersatz gemafy § 11 Absatz 1 Nummer 3 des Luftverkehrsteuergesetz wird von
70,83 Euro auf 59,43 Euro gesenkt.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Artikel 2 bestimmt, dass die Anderungen des § 11 Absatz 1 des Luftverkehrsteuergesetzes
in Artikel 1 am 1. Juli 2026 in Kraft treten.



	196-26-vor.pdf�
	Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehr-steuergesetzes
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehr-steuergesetzes

	196-26-Text.pdf�
	Einfügen aus "leerseite.pdf"
	0048-25-vor.pdf�
	48-25-Fassung.pdf�


